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Betr.: Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Einrichtung eines Programms zur Unterstützung der Beobachtung und Ver-
folgung von Objekten im Weltraum 
– Fakultative Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

und des Ausschusses der Regionen1 
 

 

1. Die Kommission hat dem Rat am 1. März 2013 einen Vorschlag für einen Beschluss des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines Programms zur Unter-

stützung der Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum2 vorgelegt. 

 

                                                 
1 Dieser Vermerk dient ausschließlich dem Zweck, einen Beschluss über die Anhörung eines 

anderen Organs/einer anderen Einrichtung herbeizuführen; er betrifft nicht den Inhalt des 
Vorschlags. 

2 Dok. 6952/13 + COR 1. 
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2. Dieser Vorschlag betrifft die Einrichtung eines europäischen Dienstes zur Vermeidung von 

Zusammenstößen zwischen Raumfahrzeugen bzw. zwischen Raumfahrzeugen und Welt-

raummüll sowie die Überwachung des unkontrollierten Wiedereintritts ganzer Raumfahr-

zeuge oder von Raumfahrzeugteilen. Die technische Bezeichnung für diesen Dienst lautet 

"europäischer SST-Dienst". 

 

Gemäß dem in der Mitteilung der Kommission "Auf dem Weg zu einer Weltraumstrategie der 

Europäischen Union im Dienst der Bürgerinnen und Bürger"3 aus dem Jahr 2011 verfolgten 

Ansatz kann durch diesen Beschluss eine Partnerschaft begründet werden, bei der die Mit-

gliedstaaten mit ihren bestehenden und künftigen Ressourcen einen Beitrag zur 

SST-Kapazität auf europäischer Ebene leisten und die EU für einen rechtlichen Rahmen und 

einen finanziellen Beitrag zur Durchführung der geplanten Maßnahmen sorgt. In dem recht-

lichen Rahmen werden Lenkungsstruktur und Datenpolitik im Einklang mit den maß-

geblichen Schlussfolgerungen des Rates festgelegt. 

 

Zudem würde mit dem vorgeschlagenen europäischen SST-Dienst einem wesentlichen (in der 

ebenfalls am 1. März 2013 übermittelten Kommissionsmitteilung "Raumfahrtindustriepolitik 

der EU. Entfaltung des Wachstumspotenzials im Raumfahrtsektor"4 genannten) Ziel der 

EU-Raumfahrtindustriepolitik Rechnung getragen werden, wonach die technologische Eigen-

ständigkeit Europas in kritischen Bereichen erreicht und ein unabhängiger Zugang zum Welt-

raum gesichert werden soll. 

                                                 
3 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen "Auf dem Weg zu einer 
Weltraumstrategie der Europäischen Union im Dienst der Bürgerinnen und Bürger", 
KOM(2011) 152 endgültig vom 4.4.2011. 

4 Dok. 6950/13. 
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3. Der vorliegende Vorschlag, der sich auf Artikel 189 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union stützt, erfordert keine Stellungnahme des Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen. Angesichts des Geltungs-

bereichs des vorgeschlagenen Beschlusses wird jedoch der Vorschlag der Kommission, beide 

Ausschüsse anzuhören, für zweckdienlich erachtet. 

 

4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, im Einklang mit Artikel 19 

Absatz 7 Buchstabe h der Geschäftsordnung des Rates zu beschließen, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zu dem obengenannten 

Vorschlag anzuhören und sie zu bitten, ihre Stellungnahmen so bald wie möglich abzugeben. 

 

 

 

___________________ 




